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A. 
 
 
B. 
 
 
 
 
 
C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

75. Saltzwedel, Dr. Martin, W.-Leuschner-Str.39, 61169 Friedberg, 09.05.2019 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
Zu A.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Zu B.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, die Einschätzung wird nicht geteilt. 
 
 
 
Zu C.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
Im Hinblick auf den Regionalplan verkennt die Stellungnahme, dass für den Bebauungsplan 
die Vorgaben für die Vorranggebiete für die Landwirtschaft gar nicht mehr gelten. Aufgrund 
des Zielabweichungsbescheides kann die Fläche als Logistikfläche überplant werden und 
den im Bescheid genannten Maßgaben. Es ist ja gerade dieser aufgezeigte Widerspruch, 
der durch die Zielabweichung und nun die Änderung des RegFNP beseitigt wird. Insofern 
findet auch maßgeblich eine Bewertung der Qualität der Böden auf dieser Ebene und nicht 
im Rahmen des Bebauungsplans statt.  
Sowohl Bundesgesetzgeber im ROG als auch hessischer Gesetzgeber im HLPG haben die 
Zulässigkeit eines Abweichungsverfahrens geregelt, weil die Regionalplanung gerade keine 
starre Festschreibung über 10 Jahre (und mehr) darstellen soll, sondern auf während der 
Planlaufzeit geänderte Anforderungen an den Raum reagieren können muss. 
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1.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Zu 1.1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Eine Änderung des Regionalplans bzw. des Regionalen Flächennutzungsplanes ist mit-
nichten irrelevant, da das BauGB mit § 8 Abs. 3 die Aufstellung eines Bebauungsplanes mit 
einem gleichzeitigen Aufstellen des Flächennutzungsplanes im Parallelverfahren ermöglicht. 
Dieses Instrument ermöglicht den Gemeinden sich an die ständig wechselnden Anforderun-
gen an Flächen und überregionale Entwicklungen schnellstmöglich anzupassen. 
Mit Bescheid des RP Darmstadt vom 26.10.2017 wurde die Zielabweichung des bestehen-
den Regionalplans Südhessen/RegFNP eingeleitet. Dieser wurde später mit Sofort-vollzug 
ausgestattet und schließlich mit der 2. Änderung des Regionalplans Südhessen/RegFNP 
2010 gemäß Beschluss der Verbandskammer des Regionalverbands FrankfurtRheinMain 
vom 10.04.2019 umgesetzt. Der Bebauungsplan entwickelt sich vielmehr aus dem RegFNP. 
 
 
 
 
Zu 1.2.1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Flächeninanspruchnahme richtet sich nach dem Erfordernis und entspricht somit dem 
Gebot der Begrenzung der Bodenversiegelung auf das notwendige Maß. 
Der Umweltbericht enthält eine Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung. Der naturschutzrechtliche 
Ausgleich wird rechtskonform durch Abbuchung von Ökopunkten aus dem kommunalen 
Ökokonto erbracht. Maßgeblich sind hier im Übrigen die Bestimmungen des BauGB, das 
den Ausgleich auch in anderer Form als durch Festsetzungen im Bebauungsplan ausdrück-
lich zulässt. 
Es wird versichert, dass auch im weiteren Planungsprozess den Belangen der Landwirt-
schaft Rechnung getragen wird und die Situation durch geeignete Maßnahmen (Ersatz- und 
Tauschlandangebote, Entschädigungszahlungen u.a.) entschärft wird. 
Mögliche gutachterlich nachgewiesene Existenzgefährdungen werden durch Ersatz- und 
Tauschlandangebote abgewendet. 
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1.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.3.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.4.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Mit der Umsetzung der Maßnahmen wird bereits im Frühjahr 2019 begonnen. Erfahrungs-
gemäß wird sich der Brutbestand aber erst verzögert erhöhen, sodass noch Aussagen zum 
„Voreingriffszustand“ möglich sein werden. Das parallel betriebene Monitoring umfasst im 
Übrigen eine rd. 100 ha groß Fläche, sodass Rückschlusse auf die Ausgleichsflächen in 
bisheriger Bewirtschaftung gezogen werden können. Der Umweltbericht setzt sich detailliert 
mit den Auswirkungen der Umweltbelange auseinander. Als Ergebnis wird neben dem er-
forderlichen Monitoring der noch festzulegenden artenschutzrechtlichen Kompensations-
maßnahmen noch eine Erfolgskontrolle für die Pflanz- und Ausgleichsmaßnahmen empfoh-
len. 
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1.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Zu 1.5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Das Beteiligungsverfahren der Öffentlichkeit zu der 2. Änderung des Regionalplans Südhes-
sen/Regionalen Flächennutzungsplanes 2010 ist nicht Teil dieses Bauleitplanverfahrens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.6.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Stellungnahmen aus dem Beteiligungsverfahren zu der 2. Änderung des Regionalplans 
Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplanes 2010 sind nicht Teil dieses Bauleitplanver-
fahrens. 
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2.1.1 
 
2.1.2 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.1 
 
 
2.2.2 
 
 
 
 
 
2.2.3 
 
 
 
2.2.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.1 
 
 
 
3.1.2 
 

 
Zu 2.1.1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Der redaktionelle Fehler in Umweltbericht und Begründung hat weder Einfluss auf die sach-
lich richtige Herleitung der Festsetzung im Bebauungsplan, noch behindert er das Ver-
ständnis der Festsetzung oder deren Rückverfolgung in Fachbeitrag und Begründung. Er ist 
damit unerheblich. 
 
Zu 2.1.2: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die betreffende Artenliste findet sich im Bebauungsplan zur zweiten Offenlage unter C 8.1. 
Der redaktionelle Fehler in der Begründung hat weder Einfluss auf die sachlich richtige 
Herleitung der Festsetzung im Bebauungsplan, noch behindert er das Verständnis der Fest-
setzung oder deren Rückverfolgung in Fachbeitrag und Begründung. Er ist damit unerheb-
lich. 
 
Zu 2.2.1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Festsetzung wurde in voller Absicht getroffen, um das Maß der Dachbegrünung im 
Baugenehmigungsverfahren klären zu können, diese aber trotzdem eingriffsminimierend bei 
der Eingriffs- / Ausgleichsbilanz in Anrechnung zu bringen. 
 
Zu 2.2.2: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Frage nach Umsetzung von Gründächern und Photovoltaik auf Teilen der Dachfläche 
wird im Umweltbeirat gegenwärtig noch beraten. In dem aktuellen Entwurf wurde eine Fest-
setzung aufgenommen, die einen erhöhten Anreiz zur Dachbegrünung enthält. 
 
Zu 2.2.3: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Empfehlungen aus dem Umweltbericht sind nicht zwingend im Bebauungsplan festzuset-
zen, wenn ihre Nichtbeachtung keine Rechtsverstöße nach sich zieht. Da es hinsichtlich der 
hier angesprochenen Lichtemissionen keine gesetzlichen Vorgaben gibt, kann von einer 
Festsetzung im Interesse einer größeren Flexibilität hinsichtlich der Umsetzung eingriffsmi-
nimierender technischer Maßnahmen abgesehen werden. Es handelt sich bei der Aussage 
ausschließlich um eine Information aus der Planung, weiterer Handlungsbedarf besteht hier 
keiner. 
 
Zu 2.2.4: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Der Umgang mit den im Gebiet herrschenden Grundwasserverhältnissen ist im Zuge des 
Baugenehmigungsverfahrens festzulegen. Da es sich um eine nur die Bauphase betreffen-
de und grundsätzlich zu beherrschende Problematik handelt, bedarf es auf Ebene des Be-
bauungsplans keiner abschließenden Regelung. 
 
 
[Zu 3.3.1 und 3.3.2 vgl. folgende Seite] 
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3.1.3 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.1 
 
 
 
3.2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.1 
 
 
 
4.1.2 
 
 
 
 
4.1.3 
 

 
 
Zu 3.1.1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Mit der Einbeziehung der Erweiterungsfläche in das Gewerbegebiet zur Offenlage gelten für 
sie die Festsetzungen zu den nicht überbaubaren Grundstücksflächen analog. Dies schließt 
eine Begrünung ein. Insofern ist die Formulierung im Umweltbericht korrekt. Maßgeblich ist 
aber vor allem, dass die o. g. Widmung Grundlage der Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung 
ist. 
 
Zu 3.1.2: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die im Umweltbericht formulierten Vorgaben basieren auf den Bestimmungen des HWG 
und sind deshalb korrekt. Eine wortgleiche Festsetzung im Bebauungsplan ist wegen der 
hiermit abzuwägenden Gefährdungsvermeidung durch den Fahrbetrieb auf dem Gelände 
nicht möglich. Entsprechende Maßnahmen sind Bestandteil des Baugenehmigungsverfah-
rens und umschließen beispielsweise regelmäßig auch die Vorhaltung von Leichtflüssig-
keitsabscheidern oder die Installation von Wannen im Bereich von Tankstellen. Ein Wider-
spruch zur Aussage des Umweltberichts zur Sammlung und Ableitung des (unbelasteten) 
Niederschlagswassers ist nicht erkennbar. 
 
Zu 3.1.3: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Festsetzung des Bebauungsplans bezieht sich auf das ausgewiesene Gewerbegebiet, 
innerhalb dessen gemäß der festgesetzten GRZ 20 % als nicht überbaubare Grundstücks-
fläche gelten, dies entspricht rd. 6,0 ha. Diese sind gemäß Festsetzung A 4.1 als Grünflä-
chen anzulegen. Die angesprochenen 3,3 ha sind Teil dieser Fläche aber mit weiterrei-
chenden Festsetzungen wie naturnahe Grünlandeinsaat und Anlage von Kleinhabitaten 
belegt. Der Umweltbericht wird um eine entsprechende Flächenaufstellung ergänzt. 
 
Zu 3.2.1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Artenliste 3 im Umweltbericht betrifft eine Ersatzpflanzung für eine auf älteren Verpflichtun-
gen stammende Baumreihe entlang der Kreisstraße. Die entsprechende Artenliste wird im 
Bebauungsplan ergänzt.  
 
Zu 3.2.2: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Der betreffende Verweis im Umweltbericht bezieht sich auf die Verwendung von Sträuchern 
und Heistern der Artenlisten 4 und 5. Der redaktionelle Fehler im Umweltbericht hat weder 
Einfluss auf die sachlich richtige Herleitung der Festsetzung im Bebauungsplan, noch be-
hindert er das Verständnis der Festsetzung oder deren Rückverfolgung in Fachbeitrag und 
Begründung. Er ist damit unerheblich. 
 
 
[Zu 4.1.1 bis 4.1.3 vgl. folgende Seite] 
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Zu 4.1.1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Anordnung/Platzierung von z.B. Leichtflüssigkeitsabscheidern ist nicht Gegenstand des 
Bebauungsplanes, sondern lediglich eine zusätzliche Erklärung. 
Die angesprochene Thematik ist Gegenstand des Baugenehmigungsverfahrens. Der Um-
weltbericht liefert hierfür einen Hinweis. Eine Festsetzung ist aufgrund des Erfordernisses 
einer wasserrechtlichen Einleiteerlaubnis nicht zwingend erforderlich. 
 
 
Zu 4.1.2: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die in Abschnitt 7.1 genannten Abstände von PKW- und LKW-Stellplätzen zum Immissions-
ort beziehen sich auf die Parkplatzlärmstudie 2007.Diese Abmessungen ersetzen nicht den 
Nachweis, dass am Immissionsort maximal die zulässige Belastung eintritt. 
Ein solcher Nachweis ist aber im Schallschutzgutachten geführt. Insofern ist die Messbar-
keit der Abstandsmaße im Bebauungsplan unbedeutend, kann aber dennoch aus der Kon-
zeptstudie bzw. der Planzeichnung aus dem Schallschutzgutachten nachvollzogen werden. 
 
 
Zu 4.1.3: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Da der Untergrund eine gezielte Versickerung nicht zulässt, konzentrieren sich Maßnahmen 
zur Minimierung des Direktabflusses auf die Durchgrünung des Gebiets mit Baumpflanzun-
gen auf vegetationsfähigen und dem Niederschlagswasser zugänglichen Pflanzgruben. 
Wasserdurchlässige Befestigungen werden im Umweltbericht als grundsätzlich geeignete 
Maßnahme nur beispielhaft erwähnt, die vorliegend aber mit dem Interesse des Gewässer-
schutzes abzuwägen ist. Der Umweltbericht selbst betont auf S. 16, dass die Möglichkeiten 
für Festsetzungen diesbezüglich begrenzt sind. Im Übrigen begründet der Umweltbericht die 
„Sammlung“ von Niederschlagswasser an keiner Stelle mit deiner möglichen Havarie, son-
dern allein und sachlich richtig mit der vorgesehen Abflussdrosselung. 
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4.1.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.1 
 
 
 
 
4.2.2 
 
 
 
4.2.3 
 
 
 
 
 
 
4.2.4 
 
 
 
 
4.2.5 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.6 
 

 
Zu 4.1.4: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die seitens der Behörde festgelegte Einleitemenge ist Gegenstand der Einleiteerlaubnis auf 
Ebene der Baugenehmigung. Sie bedarf keiner Festsetzung im Bebauungsplan. 
 
Zu 4.2.1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Aussage in der Begründung trifft zu. Sämtliches Niederschlagswasser von befestigten 
Verkehrsflächen und Dachflächen wird unter Zwischenschaltung einer Regenrückhaltung 
und einer Abwasserbehandlungsanlage an den Waschbach abgegeben. Eine Verbindung 
zwischen Niederschlagswasser und Grundwasser ist nicht gegeben. Die Begründung führt 
stichhaltig aus, dass eine Gefährdung tieferer und für das Heilquellenschutzgebiet relevan-
ter Grundwasserschichten aufgrund der geringen Durchlässigkeit des geologischen Unter-
grundes nicht zu befürchten ist. Es ist zwar unstrittig, dass bei extremen Niederschlagser-
eignissen ggf. eine zeitweise Überschreitung der Drosselwassermengen eintreten kann. 
Auch in diesem Fall ist aber allein schon aufgrund der außerordentlichen Verdünnung und 
des einhergehenden raschen Abflusses eine Gefährdung besagter Grundwasserschichten 
auszuschließen. 
 
Zu 4.2.2: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die unterschiedlichen Angaben treffen, wie in der Begründung geschildert, zu. 
Das Lager Rosbach wird künftig nicht mehr von REWE, sondern nach aktuellem Planungs-
stand von Penny betrieben. Das neue REWE Lager in Wölfersheim hat keine Auswirkungen 
auf die Distributionsverkehre von Penny. Die An- und Auslieferungsverkehre des Lagers 
Penny tangieren schon heute weitgehend nicht die B455 in Höhe Wölfersheim, sondern der 
An- und Auslieferungsverkehr wird überwiegend über die Anschlussstelle Rosbach der A5 
und in das südlich gelegene Einzugsgebiet Penny geführt. Penny beliefert schon heute den 
Penny Markt in Wölfersheim. 
 
Zu 4.2.3: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Nichts desto trotz ist festzuhalten, dass die Verkehrsinfrastruktur auch bei einer anderen 
gewerblichen ausreichend leistungsfähig hergestellt werden kann. (vgl. Kapitel 4.5, S 28  
der Begründung). 
 
Zu 4.2.4: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Angaben im Umweltbericht beziehen sich auf die Angaben des HLNUG im BodenVie-
wer Hessen, dem zufolge rd. 75 % der Flächen im Plangebiet einen hohen Bodenfunktions-
erfüllungsgrad besitzen. Maßstabsbedingt und aufgrund der relativ groben Grundlage der 
Bodenschätzungsdaten sind diese Angaben aber als näherungsweise zu verstehe, weshalb 
die Aussagen in der Begründung tendenziell korrekt sind. 
 
[Zu 4.2.5 und 4.2.6 vgl. folgende Seite] 
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Zu 4.2.5: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Der Jahresbedarf an Wasser liegt bei 25.000 m³. Bezogen auf eine Jahresstundenzahl von 
8.760 Stunden ergibt dies eine mittlere Verbrauchsmenge von 3 m³/h. Darin enthalten ist 
sowohl Trinkwasser aus der öffentlichen Leitung als auch Anteile aus der Brauchwassernut-
zung. Bei den 3 m³/h handelt es sich also um einen Mittelwert.  
Unterschiedliche Abnahmemengen sind je nach Jahreszeit (Kühlung etc.) möglich, jedoch 
ändert sich hierdurch der Mittelverbrauch nicht.  
Mit dem vorbeschriebenen Wasser werden Verdunstungsverflüssiger, Kühlanlagen etc. 
betrieben. Das hierzu benötigte Wasser wird zum überwiegenden Teil verdunstet und da-mit 
nicht dem Schmutzwasserkanal zugeführt.  
Bei der Angabe zu dem abzuleitenden Schmutzwasser von 15 m³/h handelt es sich um 
einen Spitzenwert, der nur bei außerordentlichen Konstellationen anfällt. Das ist bei der 
Dimensionierung des Leitungssystems zu berücksichtigen. 
 
 
Zu 4.2.6: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Ausführung zu Ziffer 10.2.6 der Begründung ist zwar gewünscht, aber wie sich zwi-
schenzeitlich aus den Baugrunduntersuchungen ergeben hat, nicht möglich. Daher sind 
Festsetzungen zu diesem Sachverhalt im Bebauungsplan nicht vorgenommen worden. 
Die Aussage im Umweltbericht C.1.1. ist zutreffend, dass alles auf dem Gelände anfallen-de 
Niederschlagswasser gesammelt wird und vor der Ableitung zum Waschbach eine Abwas-
serbehandlungsanlage durchläuft. Unbehandeltes Niederschlagswasser wird nicht in den 
Waschbach eingeleitet. 
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4.2.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.1 
 
 
 
 
4.3.2 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zu 4.2.7: Der Hinweis wird zurückgewiesen. 
Die Aussage in Ziffer 10.3.3 der Begründung ist zutreffend, da dem Waschbach aus-
schließlich Niederschlagswasser in der Menge des natürlichen Abflusses zugeführt wird. 
Der natürliche Abfluss ist nach Abstimmung mit der zuständigen Wasserbehörde dimensio-
niert mit einem Berechnungsregen 15 l/s x ha. Bezogen auf die Gesamtgrundstücksgröße 
ist dies 300.000 m² x 15 l/s ./. 10.000 = Q = 450 l/s. Die geplante naturnahe Gestaltung der 
am Waschbach liegenden, zur Einleitung des Niederschlagswassers vorgesehenen Fläche 
stellt zudem weder einen naturschutzfachlichen noch -rechtlichen Eingriff dar. Im Gegenteil 
wird sie zu einer auentypischen Vernässung und Strukturanreicherung beitragen. 
Abgesehen davon liegt sie nicht im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans. 
 
 
 
 
Zu 4.3.1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Sowohl im Umweltbericht Ziffer A.1.3 als auch in der Begründung Ziffer 1.2 ist das Gewer-
begebiet mit 30 ha angegeben. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst eine 
Fläche von 32,5 ha. Die 2,5 ha betreffen die öffentliche Verkehrserschließung. 
 
Zu 4.3.2: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Aussage in Kap. 1.3.1 bezieht sich auf die spätere Betriebsphase des Logistikzentrums, 
während unter 10.2.12 Aspekte des Baubetriebs behandelt werden. Die hier möglichen 
kurzzeitigen erhöhten Gefährdungen können durch entsprechende Maßnahmen, insbeson-
dere die bereits laufende bodenkundliche Baubegleitung kontrolliert werden. Ein Wider-
spruch zwischen beiden Aussagen besteht nicht. 
 
 
Zu 4.3.3: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Ausführung in der Begründung, dass die Vorgaben aus dem Regionalplan vollumfäng-
lich einschl. der intermodalen Ausrichtung bei dem geplanten Logistikzentrum zutreffend ist, 
bezieht sich nur auf die zur Auswahl der Verkehrsgunst in der Nähe einer BAB und weitge-
hender Minimierung der Verkehrsauswirkung auf Siedlungsgebieten und Ortsdurchfahrten. 
Dies trifft vollumfänglich zu. 
 
Der Grundsatz, wonach neue Logistikzentren eine intermodale Verkehrsanbindung haben 
sollen, ist hier zudem überwindbar, das Filialnetz eines Lebensmittelvollversorgers nie auf 
dem Wasser, über die Schiene oder aus der Luft angedient werden können. Ein solches 
Filialnetz wird immer über Straßen angedient. 
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4.3.4 
 
 
 
4.3.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.6 
 
 
 
4.3.7 
 
 
 

Zu 4.3.4: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Der Flächenzuschnitt ist im Hinblick auf die geplante Maßnahme ein unbedingt zu beach-
tendes Kriterium. Im Hinblick auf die Verfügbarkeit wurde das Grundstück gewählt, wie es 
dem Bebauungsplan zugrunde liegt. Der Sachverhalt ist in der Begründung Ziffer 2, Seite 
17, zutreffend dargestellt. Die auf der Vorseite angeführten 23% der Grundstücksfläche, die 
durch bergbauliche Vornutzungen beeinträchtigt ist, sind eher zu niedrig. Innerhalb des 
Plangrundstücks sind 94.000 m² von 300.000 m² entsprechend 31% bergbaulich vorgenutzt.  
Eine Optimierung des Grundstücks wäre möglich gewesen bei Einbeziehung der Flurstücke 
83, 84 und 85, die jedoch nicht verfügbar sind. 
 
Zu 4.3.5: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Bestandsverkehre wurden aus der Amtlichen Zählstelle 5519 0261 der Bundesanstalt 
für das Straßenwesen entnommen (Anlage 1). Die Zählstelle liegt zwischen den Knoten 
Kreisstraße B 455 und Anschluss B 455/A 45. Somit exakt im Planbereich. Ausgewiesen ist 
an dieser Zählstelle ein DTV-Wert von 8.705 Fahrzeugen. Zusätzlich ist angegeben, dass 
hiervon ein Anteil von 7 % LKW-Fahrzeuge mit einem Gewicht > 3,5 t sind. 
In dem Einwandschreiben ist der Anteil der Fahrzeuge, die ein zulässiges Gesamtgewicht 
von 2,8 bis 3,5 t haben, thematisiert. 
In vielen Gerichtsurteilen und zum Beispiel einer Stellungnahme der Bundesregierung zu 
einer Anfrage (Drucksache 17/3342 v. 20.10.2010) ist ausgeführt: LKW-Fahrzeuge haben 
eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h auf Bundesstraßen. Fahrzeuge mit ei-
nem zulässigen Gesamtgewicht von 2,8 bis 3,5 t haben jedoch diese Beschränkung der 
Höchstgeschwindigkeit nicht. Insofern wird argumentiert, dass diese Fahrzeuge dann den 
PKWs zuzuordnen sind. 
 
Dies begründet sich auch aus den weiteren Angaben zu der Zählstelle 5519 0261, wonach 
der Anteil der Fahrzeuge > 2,8 t in der Zeit von 06:00 Uhr bis 22.00 Uhr mit 7 % und für die 
Nacht 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr mit 7,6 % angegeben ist. Somit lassen sich aus diesen amt-
lichen Veröffentlichungen die in dem Einwand genannten 3.000 LKW pro Tag nicht nach-
vollziehen. 
Mit der manuellen amtlichen Straßenverkehrszählung 2015 werden mit Stand 31.08.2017 - 
Ergebnisse auf Bundesstraßen - in der Zählstelle 5519 0261 der DTV1) mit 8.800 Kfz/24h 
und der SV-Anteil2) mit 7 % dokumentiert. DTV: Durchschnittliche tägliche Verkehrsstär-ke 
beider Richtungen (aufgerundet auf 100 Kfz). Der SV-Anteil beinhaltet Busse, Lkw > 3,5 t 
zul. Gesamtgewicht mit und ohne Anhänger und Sattelzüge. 
 
Wie bereits ausgeführt, liegt die Zählstelle zwischen der K 181 und der AS Wölfersheim (A 
45) und definiert die Verkehrsbelastung zwischen dem Anschluss L 3354 Wölfersheim und 
dem Anschluss B 489 Berstädter Kreuz. Die Zählstelle befindet sich damit in Höhe des 
Plangebietes. 
Die Ergebnislisten zur amtlichen Straßenverkehrszählung 2015 dokumentieren ebenfalls die 
Lärmkennwerte. 
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Maßgebende Verkehrsstärke M:  Auf den Beurteilungszeitraum bezogener Mittel-
wert über alle Tage des Jahres der einen Straßenquerschnitt stündlich passierenden 
Kraftfahrzeuge. 
Maßgebender Lkw-Anteil p:   Anteil der Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen 
Gesamt-gewicht über 2,8 t in Prozent der maßgebenden Verkehrsstärke. 

als Grundlagen für die schalltechnischen Berechnungen im Rahmen einer Immissionsprog-
nose. 
 
Der Lkw-Anteil p ist für den Tag (06-22 Uhr) mit 7,0 % und für die Nacht mit 7,6 % doku-
mentiert. 
 
Damit liegen projektbezogene Untersuchungsergebnisse hinsichtlich des mittleren Lkw-
Anteils p für Kfz über 2,8 t zul. Gesamtgewicht (GG) in % am Gesamtverkehr für den Zeit-
raum zwischen 06.00-22.00 Uhr bzw. 22.00-06.00 Uhr als Mittelwert für alle Tage des Jah-
res vor. 
Diese sind entsprechend den Ausführungen nach Abschnitt 4.4.1.1.1 der RLS-90 anzuwen-
den. 
In der Vergangenheit hat die Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) aus den Dauerzähl-
stellen und den Straßenverkehrszählungen (SVZ) des Bundes Daten zur Umrechnung von 
Lkw über 3,5 t zul. GG auf Lkw über 2,8 t zul. GG ermittelt, die durch das Bundesministe-
rium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) per Erlass eingeführt wurden. Letzt-
malig erfolgte dies für das Jahr 1995 für den Faktor 1,17. Zuletzt wurde der Umrech-
nungsfaktor von der BASt für das Bezugsjahr 2000 abgeschätzt. Diese Abschätzung ergab 
einen Umrechnungsfaktor von 1,2 (vgl. "Straßenverkehrszählung 2000 - Methoden-bericht", 
BASt 2005, S. 35). 
 
Zu 4.3.6: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Trassenführung der Schmutzwasserableitung, soweit sie außerhalb des Plangrund-
stücks liegt, befindet sich außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans. Für diese 
Maßnahmen wird ein städtebaulicher Vertrag zwischen der Gemeinde Wölfersheim und 
REWE zum Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes abgeschlossen. Darin ist die Trasse 
exakt detailliert ausgewiesen. 
Schmutzwasser wird nicht an den Waschbach abgeschlagen, sondern zu der Pumpstation 
Berstadt abgeleitet. 
 
Zu 4.3.7: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Der natürliche Abfluss ermittelt sich aus der unbefestigten und unbebauten Fläche. Aus 
dem Berechnungsregen 15 l/s x ha bezogen auf die Grundstücksgröße 300.000 m², ergibt 
dies einen Abfluss von 450 l/s und stellt den Abfluss dar, der sich aus der landwirtschaftlich 
genutzten Fläche ergibt und im Einzugsgebiet des Waschbachs liegt. 
Im Vergleich hierzu ist der Niederschlagswasserabfluss von befestigten Grundstücksflä-
chen in Wölfersheim mit einem Berechnungsregen von r5(2) = 229,8 l/s x ha anzunehmen. 
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4.4.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4.3 
 
 
4.4.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5.1 
 
 
 

 
 
Zu 4.4.1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Waschanlage besteht aus den Einzeleinrichtungen Waschplatz und Waschhalle. Bei-de 
sind in der Begründung Abbildung 3 dargestellt. 
Ein Leichtflüssigkeitsabscheider ist für den Waschplatz und die Tankstelle erforderlich. Die 
Waschhalle arbeitet im Wesentlichen mit Wasserwiederaufbereitung und führt nur behan-
deltes Restwasser an den Schmutzwasserkanal ab. Einzelheiten hierzu sind nicht Gegen- 
stand des Bauleitplanverfahrens, sondern sind in nachgeordneten wasserrechtlichen Ver-
fahren zu klären. 
 
Zu 4.4.2: Der Hinweis wird zurückgewiesen. 
In der Begründung zum Bebauungsplan auf der Seite 13 findet sich eine Plankarte auf der 
acht rote und zwei blaue „Pinnadeln“ dargestellt sind. Letztere sind die bestehenden Stand-
orte Rosbach und Hungen, die ebenfalls in die Prüfung einbezogen wurden. Insgesamt 
wurden insofern seit 2016 10 Standorte auf ihre grundsätzliche Eignung hin geprüft. Das 
Ergebnis der Standortprüfung ist ebenfalls in der Begründung beschrieben. 
Zudem wird darauf hingewiesen, dass die überregionale Standortprüfung auf Regionalplan- 
und Flächennutzungsplanebene stattfinden musste. Auf der Ebene des Bebauungsplans 
kann die Gemeinde nur Standorte in ihrem Gemeindegebiet prüfen. 
 
 
 
 
 
Zu 4.4.3: Der Hinweis wird zurückgewiesen. 
vgl. Ausführungen zu Ziffer 4.2.2 
 
Zu 4.4.4: Der Hinweis wird zurückgewiesen. 
Die Arten der Einfriedung, wie sie in der Begründung Ziffer 5.3 genannt sind, sind in den 
textlichen Festsetzungen präzisiert als Stabgitterzäune. 
Die textlichen Festsetzungen sind maßgebend. 
 
 
 
 
 
 
Zu 4.5.1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, die Einschätzung wird nicht ge-
teilt. 
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4.5.6 
 
 
 
4.5.7 
 
 
 
 
4.5.8 
 

 
Zu 4.5.2: Der Hinweis wird zurückgewiesen. 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Wölfersheim hat in ihrer Sitzung am 27.03.2017 den 
Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan „Logistikzentrum Wölfersheim A 45 gefasst. Das 
Planziel war die Ausweisung eines Gewerbegebiets i.S. § 8 Baunutzungsverordnung um die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Ansiedlung des angesprochenen Logistikzent-
rums zu schaffen. Die Bedarfsanalysen haben stattgefunden. Der Bedarf kann als nachge-
wiesen betrachtet werden, was sowohl das Ergebnis des Zielabweichungsverfahrens als 
auch die mittlerweile erfolgte Beschlussfassung der Verbandskammer zur Änderung des 
RegFNP dokumentieren. 
 
Zu 4.5.3: Der Hinweis wird zurückgewiesen. 
Der Grundsatz, wonach neue Logistikzentren eine intermodale Verkehrsanbindung haben 
sollen, ist hier überwindbar, das Filialnetz eines Lebensmittelvollversorgers nie auf dem 
Wasser, über die Schiene oder aus der Luft angedient werden können. Ein solches Filial-
netz wird immer über Straßen angedient und das gilt nicht nur für REWE und schon gar 
nicht unter der Voraussetzung der Aufgabe der Standorte. 
 
Zu 4.5.4: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Es handelt sich bei dem zitierten Auszug um einen Teil der Vorhabenbeschreibung zum 
Zielabweichungsantrag. (vgl. die Überschrift 1.3.1 Regional). 
 
Zu 4.5.5: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Es hat nicht nur betriebswirtschaftliche, sondern neben so einigen anderen auch verkehrli-
che Vorteile, was ausführlich auch an anderen Stellen in der Begründung – nicht nur im 
Kapitel Innenentwicklung, Bodenschutz und Alternativenprüfung - sowie im Verkehrsgutach-
ten dargelegt wurde. Nicht verkennend allerdings, dass die verkehrliche Infrastruktur nach 
dem beschriebenen Ausbau auch für andere Nutzer funktionieren würde. 
 
Zu 4.5.6: Der Hinweis wird zurückgewiesen. 
Das Kapitel 2. Trägt den Titel „Städtebauliche und planerische Konzeption“ und verfolgt 
genau diesen Zweck, dass hier im Mittelpunkt stehende Projekt näher zu beschreiben. Die 
Beschreibung der konkreten Festsetzungen des Bebauungsplans folgt erst im Kapitel 3 
„Inhalt und Festsetzungen“. 
 
Zu 4.5.7: Der Hinweis wird zurückgewiesen. 
In der Plankarte zum Bebauungsplan sind sowohl die durch Gebäude überbaubaren Grund-
stücksflächen als auch die beiden angesprochenen Anbindungen zeichnerisch festgesetzt. 
Wie die Erschließung sich im Innern darstellt bleibt Gegenstand der jeweiligen Planung. Die 
innere Erschließung ist nicht maßgeblich für die Funktionsfähigkeit. 
 
Zu 4.5.8: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
In dem Kapitel steht aber auch: „Parallel zu der Verkehrserzeugung für das REWE Logistik-
zentrum wurde im Verkehrsgutachten auch eine Bewertung der Verkehrserzeugung für eine 
andere gewerbliche Nutzung vorgenommen. Im Ergebnis hat sich hieraus kein wesentlicher 
Unterschied ergeben.“ 
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4.5.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.6.1 
 
 
 
 
 
4.6.2 
 
 
 
4.6.3 
 
 
 
 
 
 
4.6.4 
 
 
4.6.5 
 

Zu 4.5.9: Der Hinweis wird zurückgewiesen. 
Für die Alternativenprüfung verkennt der Einwender, dass eine Versiegelung von Boden 
nicht erfordert, dass diese alternativlos ist. Offensichtlich wird das Abwägungsgebot dahin-
gehend missverstanden oder fehlinterpretiert. Dieses erfordert, dass alle Belange betrachtet 
und insgesamt in eine Abwägung gestellt werden, wobei der Plangeber berechtigt ist, be-
stimmten Belangen einen Vorzug zu geben. Das „Überwinden“ einzelner Belange, z.B. 
derer der Landwirtschaft durch den Nachweis, dass es gar nicht anders geht, ist dafür nicht 
notwendig. Zudem verkennt der Einwender, dass es sich bei der Prüfung von Alternativen 
im Hinblick auf die Umweltbelange nicht um die Prüfung handelt, ob und in welchem Um-
fang das Projekt an diesem Standort notwendig ist. Vielmehr bezieht sich diese Alterna-
tivenprüfung nur darauf, ob im Rahmen der konkreten Planung z.B. sparsam mit Grund und 
Boden umgegangen wird. Einer echten Alternativenprüfung wie z.B. im Planfeststellungs-
verfahren oder gar nach § 45 Abs. 7 BNatSchG bedarf es gerade nicht. Da eine Gemeinde 
im Rahmen ihrer Bauleitplanung zudem nur ihr eigenes Gemeindegebiet berücksichtigen 
kann, ergibt sich denklogisch, dass sich Aussagen zur Alternativplanung auch nur auf das 
Gemeindegebiet beschränken. Die überregionale Alternativenprüfung hat einerseits auf 
Ebene der Regionalplanung und auf Ebene der Flächennutzungsplanung stattgefunden.  
Bezogen auf das Gemeindegebiet wurden vorab besiedelte Flächen ausgeschlossen, um 
Ortsdurchfahrten zu vermeiden. In bestehenden Gewerbeflächen waren die erforderlichen 
30 ha nicht verfügbar. Jede Alternativfläche in kurzer Erreichbarkeit der A45 hätte ebenfalls 
landwirtschaftlich genutzte Flächen betroffen. 
 
Zu 4.5.10: Der Hinweis wird zurückgewiesen. 
Das gesamte Entwässerungskonzept ist mit den zuständigen Behörden abgestimmt, was 
u.a. vom Wetteraukreis in der Stellungnahme vom 08.05.2019 bestätigt wird. Es für die 
geplanten Maßnahmen eine wasserrechtliche Erlaubnis zu beantragen.  
 
Zu 4.6.1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Verbringung von überschüssigem Oberboden hat sich nach den einschlägigen Bestim-
mungen für die Entsorgung von Erdaushub zu richten und bedarf keiner weiteren Festset-
zung im Bebauungsplan. 
 
Zu 4.6.2: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Im Zuge der Planung wurde ein Umweltbeirat gegründet, in dem neben Vertretern 
der Naturschutzbehörde auch die Fachstelle Landwirtschaft des Wetteraukreises teilnimmt. 
Der Umweltbeirat hat zwischenzeitlich bereits 6 Mal getagt. Die dort entwickelten Maßnah-
men werden in den gegenwärtig in der Abstimmung befindlichen städtebaulichen Vertrag 
aufgenommen. 
 
Zu 4.6.3: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Aussage und Festsetzung stehen in keinem Widerspruch. Der festgesetzte Mindestabstand 
führt dazu, dass der weitaus größte Teil der betroffenen Pflanzflächen außerhalb des Zau-
nes liegen wird. Aus betrieblichen Gründen wäre eine Errichtung des Zaunes auf der Gren-
ze zwischen Gewerbegebiet und Pflanzfläche mit einer Gefährdung der Betriebsabläufe auf 
der hier vorgesehenen Umfahrung verbunden. 
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Zu 4.6.4: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Angabe der Lichtpunkthöhe im Bebauungsplan ist nicht zwingend erforderlich. Details 
zur Beleuchtung regelt ein städtebaulicher Vertrag. 
 
Zu 4.6.5: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Einzelheiten zur Anordnung einer Abwasserbehandlungsanlage sind nicht Gegenstand 
einer Festsetzung im Bebauungsplan, sondern bedürfen der wasserrechtlichen Erlaubnis im 
nachgeordneten Verfahren. 
 



 

                                                                                                                                                                                 Gemeinde Wölfersheim “Logistikpark Wölfersheim A 45“– Abw. erneut § 3 Abs. 2 BauGB 

 

327 
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Zu 4.7.1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Für die Belange des Bodens und dessen Verbringung wurde in Abstimmung mit den zu-
ständigen Behörden ein anerkannter Gutachter beauftragt, der u.a. auch an den Treffen des 
Umweltbeirats teilnimmt. 
 
 
 
 
Zu 4.7.2: Der Hinweis wird zurückgewiesen. 
Die dargestellten Ansätze des ADAC-Routenplaners sind manipulativ, indem mit Heidelberg 
ein außerhalb des Versorgungsgebietes des Lagers liegendes Ziel gewählt wurde und in 
einem Fall Friedberg als Zwischenziel angegeben wurde. Die so gefundenen Ergebnisse 
spiegeln nicht die Realität der Streckenwahl wieder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                                                                 Gemeinde Wölfersheim “Logistikpark Wölfersheim A 45“– Abw. erneut § 3 Abs. 2 BauGB 

 

328 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                                                                 Gemeinde Wölfersheim “Logistikpark Wölfersheim A 45“– Abw. erneut § 3 Abs. 2 BauGB 

 

329 

 
 
4.7.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.7.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Zu 4.7.3: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Stauereignisse oder Sperrungen im Zuge der A45 treten unerwartet durch unterschiedliche 
Einflüsse auf und sind nicht auszuschließen. Bei Eintritt solcher Fälle müssen die zuständi-
gen Behörden tätig werden und gezielte Maßnahmen vornehmen um den weiteren Ver-
kehrsfluss zu ermöglichen (z.B. Umleitungen). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 4.7.4: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die CEF-Maßnahmen betreffen vorliegend ausschließlich Vogelarten der Feldflur, insbe-
sondere die Feldlerche. Die für diese vorgesehenen Maßnahmen, namentlich die Überfüh-
rung von rd. 5 ha Intensivacker in eine extensive „Dreifelderwirtschaft“ sind kurzfristig her-
stellbar. Mit der Herrichtung der Flächen wurde im Frühjahr 2019 begonnen, sodass sie 
bereits wirksam ist. Das Vorgehen entspricht mithin der zitierten Rechtsprechung. 
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Zu 4.7.5: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Herleitung der Brutdichte auf den CEF-Flächen im Zustand vor Beginn der Extensivie-
rung erfolgt in Abstimmung mit der UNB in den Folgejahren durch Ausdehnung des Monito-
ringgebiets auf einen rd. 100 ha großen Ausschnitt der Ackerlandschaft bei Wölfersheim. Da 
diese mit Ausnahme der Maßnahmenflächen intensiv bewirtschaftet werden, können hier-
über Rückschlüsse auch auf die Ausgangssituation gezogen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 4.7.6: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Es ist richtig, dass die Abwasserbehandlungsanlage, wie in der Begründung ausgeführt, 
dem Regenrückhaltebecken nachgeschaltet werden soll. 
Nach den wasserrechtlichen Vorgaben ist die Abwasserbehandlung für QKrit vorzunehmen. 
Bei Anordnung der Abwasserbehandlungsanlage vor dem Rückhaltebecken erfolgt der 
Zulauf zur Abwasserbehandlungsanlage über ein Überlaufbauwerk. Der Abfluss des QKrit 
erfolgt in die Abwasserbehandlungsanlage währenddessen der darüber hinausgehende 
Abfluss (verdünnter Abfluss) unmittelbar abgeleitet wird. 
Da das Wasser aus der Rückhaltung auch als Brauchwasser in einem separaten Behälter 
gespeichert werden soll, wird die Abwasserbehandlungsanlage hinter dem Rückhaltebe-
cken angeordnet, womit vermieden wird, dass verdünnter Niederschlagswasserabfluss 
entweder direkt in den Waschbach bzw. in den Brauchwasserbehälter eingeleitet wird. 
Die Menge des zu behandelnden Niederschlagswassers bleibt gleich, ob die Abwasserbe-
handlungsanlage vor oder hinter dem Regenrückhaltebecken angeordnet wird. 
Voraussichtlich erforderlich werden 12 Anlagen SediPipe XL 600/24. Also nicht, wie ge-
nannt, 5 – 6 Anlagen. 
Insofern werden nicht 144 m, sondern 288 m Anlagenlänge erforderlich. Diese Einzelanla-
gen sind nicht zwingend hintereinander, sondern nebeneinander anzuordnen und lassen 
sich hinter dem Regenrückhaltebecken problemlos anordnen. 
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Zu 4.7.7: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
In dem Einwand ist ausgeführt, dass bei einer Oberflächenbeschickung von 18 m/h eine 
Rückhaltung z. B. von Reifenabrieb nicht gewährleistet ist. 
Die vorbeschriebene Anlage ist auch nicht mit einer Oberflächenbeschickung von 18 m/h 
dimensioniert, sondern mit einer Oberflächenbeschickung von 10 m/h. 
Für eine Oberflächenbeschickung mit 18 m/h wird es voraussichtlich eine wasserrechtliche 
Erlaubnis nicht geben können. 
Derzeit werden durch die Wasserwirtschaft Überlegungen angestellt, die Oberflächenbe-
schickung noch weiter zu reduzieren. Wenn dies zum Zeitpunkt der Antragstellung der Fall 
ist, wird eine Erweiterung der vorbeschriebenen Anlage die Folge sein. 
Darüber hinaus muss für die abschließende Dimensionierung das Ergebnis der Auswer-
tung nach Arbeitsblatt M153 einfließen, die erst nach einer vorliegenden Entwurfsplanung 
ausgearbeitet werden kann. 
Darüber hinaus bleibt noch einmal festzustellen, dass die Abwasserbehandlungsanlage 
nicht im Bebauungsplan festzusetzen und zu dimensionieren ist, sondern in einem was-
serrechtlichen Verfahren im nachgeschalteten Wasserrechtsverfahren zu genehmigen ist. 
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Zu 4.7.8: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Im Zuge der Planung wurde ein Umweltbeirat gegründet, in dem neben Vertretern 
der Naturschutzbehörde auch die Fachstelle Landwirtschaft des Wetteraukreises teilnimmt. 
 
 
 
Zu 4.8.1: Der Hinweis wird zurückgewiesen. 
Es handelt sich hierbei um Angaben aus dem Zielabweichungsverfahren. Der Umgriff ist 
dort größer, da dort u.a. auch das Gelände des Modellflugplatzes einbezogen wurde. Maß-
geblich für den Bebauungsplan ist, dass die 30 ha von der Zielabweichungsentscheidung 
gedeckt sind. 
 
 
 
Zu 4.8.2: Der Hinweis wird zurückgewiesen. 
Es handelt sich hierbei um Angaben aus dem Zielabweichungsverfahren. Dieses ist zwar 
Grundlage aber nicht Teil dieses Bauleitplanverfahrens. 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 4.8.3: bis 4.8.6: Die Hinweise werden zurückgewiesen. 
Sie beschreiben eine Planung, suggerieren jedoch alleine durch die Überschriften keines-
falls, dass sie Gegenstand der Festsetzungen des Bebauungsplans seien. Im Übrigen sei 
an dieser Stelle auf die Ausführungen zu Ziffer 4.5 und 4.6. verwiesen. 
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Zu 4.9.1 bis 4.9.20: Die Hinweise werden zurückgewiesen. 
Für die Alternativenprüfung verkennt der Einwender, dass eine Versiegelung von Boden 
nicht erfordert, dass diese alternativlos ist. Offensichtlich wird das Abwägungsgebot dahin-
gehend missverstanden oder fehlinterpretiert. Dieses erfordert, dass alle Belange betrachtet 
und insgesamt in eine Abwägung gestellt werden, wobei der Plangeber berechtigt ist, be-
stimmten Belangen einen Vorzug zu geben. Das „Überwinden“ einzelner Belange, z.B. 
derer der Landwirtschaft durch den Nachweis, dass es gar nicht anders geht, ist dafür nicht 
notwendig. Zudem verkennt der Einwender, dass es sich bei der Prüfung von Alternativen 
im Hinblick auf die Umweltbelange nicht um die Prüfung handelt, ob und in welchem Um-
fang das Projekt an diesem Standort notwendig ist. Vielmehr bezieht sich diese Alterna-
tivenprüfung nur darauf, ob im Rahmen der konkreten Planung z.B. sparsam mit Grund und 
Boden umgegangen wird. Einer echten Alternativenprüfung wie z.B. im Planfeststellungs-
verfahren oder gar nach § 45 Abs. 7 BNatSchG bedarf es gerade nicht. Da eine Gemeinde 
im Rahmen ihrer Bauleitplanung zudem nur ihr eigenes Gemeindegebiet berücksichtigen 
kann, ergibt sich denklogisch, dass sich Aussagen zur Alternativplanung auch nur auf das 
Gemeindegebiet beschränken. Die überregionale Alternativenprüfung hat einerseits auf 
Ebene der Regionalplanung und auf Ebene der Flächennutzungsplanung stattgefunden. 
Bezogen auf das Gemeindegebiet wurden vorab besiedelte Flächen ausgeschlossen, um 
Ortsdurchfahrten zu vermeiden. In bestehenden Gewerbeflächen waren die erforderlichen 
30 ha nicht verfügbar. Jede Alternativfläche in kurzer Erreichbarkeit der A45 hätte ebenfalls 
landwirtschaftlich genutzte Flächen betroffen. 
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4.9.19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.9.20 
 
 
 
 
 
 
 
4.9.21 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 4.9.21.: Der Hinweis wird zurückgewiesen. 
Die Kritik wird zurückgewiesen. Von einer Überschreitung nach § 17 Abs. 2 BauNVO wurde 
abgesehen, da die nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt gehabt hätte. Die hierdurch 
von Bebauung freibleibenden 6 ha sind aus naturschutz- und Sichtschutzgründen für Be-
grünungen vorgesehen. 
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Zu 4.10.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die Konzeptstudie ist nicht Gegenstand des Bebauungsplans und dient lediglich zum Nach-
vollzug der in der Begründung genannten Punkte.  
 
Für das Verständnis der Begründung ist dies unbedeutend. 
 
 
 
 
 
Zu 4.11.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, die Einschätzung wird nicht 
geteilt. 
Die Gemeinde Wölfersheim hat sich auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung und im 
Rahmen der dort notwendigen städtebaulichen Abwägung mit den im Rahmen der Beteili-
gungsverfahren vorgebrachten Anregungen der Öffentlichkeit befasst.  
Parallel zum Aufstellungsverfahren des Bebauungsplans hat die Gemeinde Wölfers-heim 
eine schalltechnische Untersuchung, eine Verkehrsuntersuchung sowie eine Verkehrssimu-
lation, Bodengutachten, eine archäologisch-geophysikalische Prospektion, eine Natura 
2000-Verträglichkeitsprüfung, eine Artenschutzprüfung, einen Umweltbericht mit integrierter 
Landschaftsbildanalyse sowie zur Vervollständigung des Abwägungsmaterials ein Gutach-
ten zur Lufthygiene und zur Auswirkung von Lichtemissionen sowie eine Zusatzbewertung 
Landschaftsbild eingeholt. 
 
Die Gemeinde ist sich der mit dem Vorhaben verbundenen Auswirkungen, die sich insbe-
sondere aus den eingeholten Gutachten und Stellungnahmen ergeben, bewusst. Gleichwohl 
ist sie der Auffassung, dass die Vorteile des Vorhabens für die städtebauliche Entwicklung 
der Gemeinde Wölfersheim und der Region insgesamt gegenüber den negativen Auswir-
kungen überwiegen. 
 
Aus Sicht der Gemeinde Wölfersheim wurden alle planungsrelevanten Auswirkungen im 
erforderlichen Umfang untersucht um eine sachgerechte Abwägung vornehmen zu können. 
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76. Scharf, Holger; Gettenauer Str. 9, 61209 Echzell, 12.05.19 
 
Beschlussempfehlungen 
Zu A 1 bis A 11.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Absage der Stadt Gießen vom Mai 2017 war ungleich vielschichtiger. Ungeachtet des-
sen, liegt Gießen zudem am Rande des Einzugsgebiets, so dass diese Fläche auch für 
REWE nicht die erste Wahl gewesen wäre. 
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1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

77. Schmidt; Helmut; Limesring 6, 61209 Echzell, 01.05.19 
 
 
Beschlussempfehlungen 
Zu A 1 bis A 11.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen 
Parallel zum Aufstellungsverfahren des Bebauungsplans hat die Gemeinde Wölfersheim 
eine schalltechnische Untersuchung, eine Verkehrsuntersuchung sowie eine Verkehrssimu-
lation, Bodengutachten, eine archäologisch-geophysikalische Prospektion, eine Natura 
2000-Verträglichkeitsprüfung, eine Artenschutzprüfung, einen Umweltbericht mit integrierter 
Landschaftsbildanalyse ein Gutachten zur Lufthygiene und eine Zusatzbewertung Land-
schaftsbild eingeholt. sowie zur Vervollständigung des Abwägungsmaterials eine gutachter-
liche Stellungnahme zur Frage der Lichtimmissionen erarbeitet. 
 
Die Gemeinde ist sich der mit dem Vorhaben verbundenen Auswirkungen, die sich insbe-
sondere aus den eingeholten Gutachten und Stellungnahmen ergeben, bewusst. Gleich-
wohl ist sie der Auffassung, dass die Vorteile des Vorhabens für die städtebauliche Entwick-
lung der Gemeinde Wölfersheim und der Region insgesamt gegenüber den negativen Aus-
wirkungen überwiegen. 
 
Aus Sicht der Gemeinde Wölfersheim wurden alle planungsrelevanten Auswirkungen im 
erforderlichen Umfang untersucht um eine sachgerechte Abwägung vornehmen zu können. 
 
Als Trägerin der Planungshoheit ist die Gemeinde Wölfersheim darüber hinaus bemüht, mit 
entsprechenden städtebaulichen oder anderen Maßnahmen gegebenenfalls verbleibende 
nachteilige Effekte auszugleichen bzw. diesen entgegenzusteuern. 
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Zu A 1 bis A 11.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
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Anlage zur Stellungnahme Nr. 77 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Die an den Regionalverband gerichteten Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen. 
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Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
Ein Bezug zur Bauleitplanung lässt sich mit den Ausführungen zum limbischen System nicht 
herstellen. 
Die Sichtweise des Einwenders, bestimmte Funktionen (wie die Triebe) nur auf das limbi-
sche System zu beziehen und als vom Rest des Gehirns funktionell abgegrenzt zu betrach-
ten, gilt heute als veraltet. Andere kortikale und nicht-kortikale Strukturen des Gehirns üben 
einen enormen Einfluss auf das limbische System aus. Die Entstehung von Emotion und 
Triebverhalten muss also immer als Zusammenspiel vieler Gehirnanteile gesehen werden 
und darf nicht dem limbischen System allein zugesprochen werden. 
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